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(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt den Vorsitzenden oder sachlich zuständigen 
hauptamtlichen Mitgliedern der Räte der Bezirke und 
Kreise.

Schutz der Geldzeichen und Postwertzeichen

§24

(1) Wer vorsätzlich, ohne die Absicht einer Vorberei
tung von Fälschungen,

1. Papier, das dem zur Herstellung von Geldzeichen 
der Währung der Deutschen Demokratischen Repu
blik verwendeten und durch äußere Merkmale er
kennbar gemachten Papier zum Verwechseln ähn
lich sieht

2. Stempel, Siegel. Stiche, Platten oder andere Instru
mente, die zur Nachahmung oder Verfälschung von 
Geldzeichen (Noten oder Münzen) der Währung 
der Deutschen Demokratischen Republik oder frem
der Währungen oder von gültigen Postwertzeichen, 
Freistempelabdrucken und internationalen Ant
wortscheinen verwendet werden können

3. Drucke, die Geldzeichen der Währung der Deut
schen Demokratischen Republik oder fremder Wäh
rungen oder Postwertzeichen, Freistempelabdruk- 
ken und internationalen Antwortscheinen zum Ver
wechseln ähnlich sind

4. Instrumente, die zur Herstellung solcher Drucke 
verwendet werden können

ungenehmigt anfertigt, aufbewahrt oder weitergibt oder 
ungenehmigte Abdrucke von den genannten Instru
menten herstellt oder weitergibt, kann mit Verweis 
oder Ordnungsstrafe von 10 bis 1 000 M belegt werden.

(2) Die bei der Handlung benutzten oder mit ihr her
gestellten Sachen können unabhängig von Rechten 
Dritter eingezogen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt dem sachlich zuständigen Direktor der Staats
bank der Deutschen Demokratischen Republik, soweit 
sich die Zuwiderhandlung gegen die Sicherheit im 
Postwertzeichen-, Freistempelabdruck- und internatio
nalen Antwortscheinverkehr richtet, den Leitern der 
Bezirksdirektionen der Deutschen Post.

§25

(1) Wer nachgemachte, verfälschte oder aus dem Um
lauf gezogene Geldzeichen der Währung der Deutschen 
Demokratischen Republik oder fremder Währungen 
oder Postwertzeichen, Freistempelabdrucke und inter
nationale Antwortscheine, die er in gutem Glauben ent
gegengenommen hatte, vorsätzlich als echte oder noch 
gültige anbietet oder in Verkehr bringt, nachdem er 
sie als nachgemacht, verfälscht oder aus dem Umlauf 
gezogen erkannt hat, kann mit Verweis oder Ordnungs
strafe von 10 bis 300 M belegt werden.

(2) Geldzeichen, Postwertzeichen, Freistempelab
drucke und internationale Antwortscheine im Sinne 
des Abs. 1 können eingezogen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt dem sachlich züständigen Direktor der Staats
bank der Deutschen Demokratischen Republik, soweit 
sich die Zuwiderhandlung gegen die Sicherheit im Post
wertzeichen-, Freistempelabdruck- und internationalen 
Antwortscheinverkehr richtet, den Leitern der Bezirks
direktionen der Deutschen Post.

§26
Vevfalirensbestimmung

Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt 
das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I S. 101).

§27

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1968 in Kraft.

Berlin, den 16. Mai 1968

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t о p h 
Vorsitzender

Der Minister der Justiz 
Dr. W ü n s c h e

Verordnung 
zur Anpassung der geltenden Ordnungsstraf- 

und Ubertretungsstrafbcstimmungen 
und von Strafhinweisen

— Anpassungsverordnung — 

vom 13. Juni 1968

§ 1

Die gemäß § 43 Abs. 2 des Gesetzes vom 12. Januar 
1968 zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — 
OWG — (GBl. I S. 101) an die Grundsätze dieses Ge
setzes anzupassenden bisher geltenden Ordnungsstraf - 
und Ubertretungsstrafbestimmungen erhalten als Ord
nungsstrafbestimmungen die aus der Anlage 1 ersicht
liche Fassung.

§ 2

Die Strafhinweise in Verordnungen erhalten auf 
Grund des Anpassungsgesetzes vom 11. Juni 1968 
(GBl. I S. 242) die aus der Anlage 2 ersichtliche Fas
sung.

§3

Die Minister und Leiter zentraler staatlicher Organe 
sind berechtigt, die gemäß § 1 neu gefaßten Ordnungs
strafbestimmungen in Anordnungen und Durchfüh-


